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Aus der Satzung des Fördervereins 

... 
§ 2 Vereinszweck 
Zweck des Vereins ist es, insbesondere zur 
Erhaltung eines lebendigen Gemeindelebens 
in St. Peter und Paul beizutragen und ent-
sprechende Aktivitäten und Projekte zu un-
terstützen. Dazu gehört die Kinder- und Ju-
gendarbeit ebenso wie die Instandhaltung 
und Pflege unserer Kirche und des Gemein-
dezentrums. !
§ 3 Gemeinnützigkeit 
1. Der Verein verfolgt ausschließlich und un-
mittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 
des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ 
der Abgabenordnung. 
… 
3. Mittel des Vereins dürfen nur für 
satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. 
Niemand darf durch Verwaltungsaufgaben, 
die den Zwecken des Vereins fremd sind, 
oder durch unverhältnismäßig hohe Vergü-
tungen begünstigt werden. 
...

Verein der Freunde und Förderer der 
katholischen Kirchengemeinde 
St. Peter und Paul 
Duisburg-Huckingen e.V. 
Albertus-Magnus-Str. 7 
47259 Duisburg  !!
Kontakt: 
Hans-Georg Goworr, 1. Vorsitzender 
 Mail: hg.goworr@t-online.de 
 Telefon 0172 213 9140  
Volker Siejak, 2. Vorsitzender 
 Mail: volker@siejak.de 
 Telefon 0151 2413 6841 !
Sitz des Vereins: Duisburg 
Amtsgericht Duisburg VR 5025 !
Steuer Nummer: 
Finanzamt Duisburg-Süd: 109/5976/1031 !
Bankverbindung: Bank im Bistum Essen 
IBAN: DE 48360602950013539014 
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Warum ein Förderverein nötig ist 

Die Steuereinnahmen des Bistums Essen 
gehen zurück und werden auch in den 
nächsten Jahren weiter sinken. Die Zu-
wendungen des Bistums an die Pfarreien 
reichen gerade um die notwendigen Per-
sonalkosten und den laufenden Unter-
halt für Kirchen und andere Gebäude zu 
decken. Und selbst hier mussten wir in 
den vergangenen Jahren zum Teil sehr 
schmerzhafte Schließungen von Kirchen 
erleben. 

Für ein lebendiges Gemeindeleben be-
darf es aber oft mehr. Man wünscht sich 
eine attraktive Ausstattung des Gemein-
dezentrums und hierfür, aber auch für 
viele andere als notwendig erachteten 
Dinge, reichen die Bistumsmittel heute 
nicht mehr aus. 

Hier setzt der Förderverein an, der 
durch Mitgliedsbeiträge und Spenden 
(beide steuerlich absetzbar) notwendige 
Aktivitäten rund um St.Peter und Paul in 
Duisburg-Huckingen unterstützen will.

!!
……………………………………………………………………………. 
(Name/Vorname oder Verein/Verband) !
…………………………………………………………………………... 
(Geburtsdatum) !
……………………………………………………………………………. 
(Straße, Hausnummer) !
……………..    ……………………………………………………….. 
(PLZ)             (Ort) !
…………………………...     ……………………………………….. 
(Telefon)                    (e-mail) 

Hiermit beantrage/n ich/wir die Aufnahme in 
den Verein der Freunde und Förderer der 
katholischen Kirchengemeinde St. Peter und 
Paul Duisburg-Huckingen e.V. 

Mitgliedsbeitrag pro Monat *: 

 o  2,- € 

 o  3,- € 

 o  5,- € 

 o ………….€ pro Monat 
Für juristische Personen (Vereine, Verbände,…) 
mindestens 50,- € pro Jahr 

 o ………...€ pro Jahr !
Duisburg, den …………………………….. 

!
…………………………………………………………………………….. 
(Unterschrift des Antragstellers) 

               * Zutreffendes bitte ankreuzen

Hiermit ermächtige/n ich/wir den Verein der 
Freunde und Förderer der katholischen 
Kirchengemeinde St. Peter und Paul Duisburg-
Huckingen e.V. widerruflich, die von mir/uns zu 
entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit * 

 o  halbjährlich 

 o  jährlich 

im Voraus zu Lasten meines/unseres Girokontos 
durch Lastschrift einzuziehen. Wenn mein/unser 
Girokonto die erforderliche Deckung nicht 
aufweist, besteht seitens des kontoführenden 
Kreditinstituts keine Verpflichtung zur 
Einlösung. 

!
……………………………………………………………………………. 
(Kontoinhaber) !
…………………………………………………………………………... 
(IBAN) !
……………………………………………………………………………. 
(BIC) 

!
………………...……………………………………………………….. 
(Kontoführendes Institut) !!
Duisburg, den …………………………….. 

!
………………………………...……………………………………….. 
(Unterschrift des Kontoinhabers) !
Bitte geben Sie den ausgefüllten Antrag im 
Gemeindebüro oder bei einem Vorstandsmitglied ab

Aufnahmeantrag


